
die Feststellung der Wahrheit und die Gewährleistung der Rechte der Be
teiligten. Aus der Pflicht zur Anwesenheit und zur Übersetzung folgt sein 
Recht auf Entschädigung (vgl. §83 Abs. 4 StPO). Weitergehende strafpro
zessuale Rechte und Pflichten besitzt der Dolmetscher nicht. Zu erwähnen 
ist noch, daß gern. § 85 StPO die Vorschriften der §§ 83, 84 StPO entspre
chend gelten, „wenn der Beschuldigte, der Angeklagte oder der Zeuge 
taub oder stumm ist“.
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